
 
Aktz.: 2 66 13 Ler 
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0605/2020 von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-
Lerchenberg betr. Beleuchtung (Grüne) 
 
 
 

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
1. Ist es möglich, dass bei Bürgerbeschwerden die Beleuchtung im konkreten Einzelfall verän-

dert werden kann? 
 
 Die Mainzer Netze GmbH wie auch das Stadtplanungsamt stehen für Hinweise und Beleuchtungs-

fragen zur Verfügung. Jeder Hinweis, ob zu hell oder zu dunkel, wird geprüft und wenn möglich be-
hoben. 

 
 
2. Sieht die Verwaltung Möglichkeiten, wie Bürger, die Lichtsmog produzieren und die Nach-

barn mit ihren Lichtemissionen belästigen, zu einer Änderung des Verhaltens im Hinblick 
auf Rücksichtnahme gegenüber den Nachbarn und der Umwelt gebracht werden? 

 
 Dem Stadtplanungsamt obliegt die Zuständigkeit für die öffentliche Beleuchtung der Stadt Mainz. 

Lichtemissionen, die durch private Hand verursacht werden, liegen demgegenüber in der Verant-
wortung des jeweiligen Eigentümers.  

 
 
Mainz, 19. März 2020 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 


